
VIII. Ergebnis

Das Gericht wird V die Entscheidungsbefugnis hinsichtlich des Postens von Bildern des
Kindes anlässlich der Einschulung nach § 1628 S. 1 BGB übertragen. V hat mit seinem
Vorgehen Erfolg.

B. DIE ROLLE DES JUGENDAMTES IM FAMILIENGERICHTLICHEN VERFAHREN

I. Einbeziehung des Jugendamtes durch das Gericht gem. § 162 FamFG

Gemäß § 162 I FamFG hat das Gericht in Verfahren, die die Person des Kindes betreffen, das
Jugendamt anzuhören, um den Sachverhalt aufzuklären. Die sozialpädagogische Kompetenz
des Jugendamtes soll dem Familiengericht dabei helfen, im Rahmen der Rechtsanwendung
die richtige Sachentscheidung zu treffen. Das Jugendamt hat im Rahmen der Anhörung die
Möglichkeit, in eigenverantwortlicher und selbstständiger Weise im Verfahren mitzuwirken
(Heilmann/Dürbeck, Praxiskommentar Kindschaftsrecht, 2015, FamFG § 162 Rn. 13). Vor-
liegend handelt es sich um ein Verfahren nach § 1628 BGB. Folglich handelt es sich um ein
Verfahren, das die Person des Kindes betrifft, sodass das Jugendamt zwingend angehört
werden muss.

Fraglich ist, ob das Jugendamt auch zu beteiligen ist, um die verfahrensrechtliche Stellung es
Jugendamtes zu stärken (näher hierzu Lack ZKJ 2010, 189). Die Beteiligtenstellung des
Jugendamtes im gerichtlichen Verfahren könnte eine Muss-Beteiligung iSv § 7 II Nr. 2
FamFG sein. Danach sind diejenigen als Beteiligte hinzuzuziehen, die aufgrund des FamFG
oder eines anderen Gesetzes von Amts wegen oder auf Antrag zu beteiligen sind. § 162 II 1
FamFG sieht vor, dass das Jugendamt nur in Verfahren nach §§ 1666, 1666 a BGB zu
beteiligen ist. Im Übrigen ist das Jugendamt gem. § 162 II 2 FamFG nur auf seinen Antrag
am Verfahren zu beteiligen. Ein solcher Antrag wurde nicht gestellt. Folglich ist das Jugend-
amt kein Verfahrensbeteiligter. Gleichwohl ist es gem. § 162 III FamFG von Terminen zu
benachrichtigen, ihm sind alle Entscheidungen des Gerichts bekannt zu machen und es hat
das Recht, gegen den Beschluss Beschwerde einzulegen.

II. Mitwirkungspflicht des Jugendamtes gem. § 50 SGB VIII

Gemäß § 50 I SGB VIII unterstützt das Jugendamt das Familiengericht bei allen Maßnahmen,
die die Sorge für die Person von Kindern und Jugendlichen betreffen. Das Jugendamt ist zur
Mitwirkung in Kindschaftssachen verpflichtet. Gemäß § 50 II SGB VIII unterrichtet es ins-
besondere über angebotene und erbrachte Leistungen, bringt erzieherische und soziale Ge-
sichtspunkte zur Entwicklung des Kindes oder des Jugendlichen ein und weist auf weitere
Möglichkeiten der Hilfe hin. In Kindschaftssachen informiert das Jugendamt das Familien-
gericht in dem Termin nach § 155 II FamFG über das Verfahren in Familiensachen und in
den Angelegenheiten der freiwilligen Gerichtsbarkeit über den Stand des Beratungsprozesses.
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Der Jurastudent J geriet bereits in seinem ersten Semester an der Universität auf die schiefe
Bahn. Während seine Kommilitoninnen und Kommilitonen fleißig Definitionen lernten und
ihre Subsumtionsfähigkeiten verbesserten, tauchte er in die dunkle Halbwelt der Drogenszene
ab und lernte zwielichtige Gestalten kennen. Mit einer dieser Gestalten, dem Drogendealer
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D, traf sich J eines Abends. Die beiden hatten sich nach anfänglich nur „geschäftlicher“
Beziehung miteinander angefreundet und schon einige Male zusammen Marihuana, Ecstasy
und Kokain konsumiert. Für diesen Abend hatten sie jedoch beschlossen, einen ganz neuen
„Kick“ auszuprobieren und gemeinsam Heroin zu konsumieren. Für dieses Vorhaben hatte
D alles Notwendige besorgt. Nachdem J in der Wohnung des D eingetroffen war, verloren
die beiden keine Zeit und injizierten sich jeweils eine Dosis Heroin selbst intravenös. Kurze
Zeit darauf wurde J zunächst bewusstlos und seine Atemfunktion verlangsamte sich. Bei D
hingegen zeigte das Heroin bedeutend weniger Wirkung, sodass er etwa 30 Minuten nach
Einnahme wieder annähernd in einem Zustand wie vor der Einnahme war. Deshalb bekam er
auch mit, dass sich der Gesundheitszustand des J nun dramatisch verschlechterte. Er erkannte,
dass das Herbeiholen ärztlicher Hilfe erforderlich war, ging aber nicht davon aus, dass J in
Lebensgefahr schwebte. Um unangenehme Fragen und mögliche Strafverfolgung zu vermei-
den, beschloss D daher, J seinen „Kater“ ausschlafen zu lassen und spielte bis in die frühen
Morgenstunden Videospiele, trank Bier und rauchte Marihuana. Bevor er ins Bett ging,
schaute er nochmal nach J und musste feststellen, dass dieser kurz zuvor infolge des Heroin-
konsums verstorben war. Hätte D ärztliche Hilfe herbeigeholt, hätte J noch bis mindestens
eine Stunde vor seinem Tod gerettet werden können.

Bearbeitervermerk: Wie hat sich D nach dem StGB strafbar gemacht? Es ist davon auszugehen, dass
das Überlassen des Heroins von D an J ein strafbares Verhalten iSd § 29 I 1 Nr. 6 lit. b BtMG ist.

& LÖSUNG

STRAFBARKEIT DES D

I. § 222 StGB durch die Übergabe des Heroins

D könnte sich einer fahrlässigen Tötung schuldig gemacht haben, indem er Heroin an J
übergab.

1. Tatbestand

a) J ist verstorben und damit der tatbestandliche Erfolg eingetreten. Denkt man die Übergabe
des Heroins hinweg, entfällt dieser Erfolg. Die Handlung ist daher conditio sine qua non für
den Erfolg und damit kausal iSd Äquivalenztheorie.

b) Dem D wäre ein objektiver Fahrlässigkeitsvorwurf zu machen, wenn er die im Verkehr
erforderliche Sorgfalt bei Vorhersehbarkeit des Erfolgseintritts außer Acht gelassen hat. Für
die Bestimmung des Vorwurfes muss auf einen besonnenen und gewissenhaften Menschen in
der konkreten Lage und der sozialen Rolle des Handelnden abgestellt werden (Wessels/
Beulke/Satzger, Strafrecht Allgemeiner Teil, 48. Aufl. 2018, Rn. 1114). Durch das Überlassen
des Heroins an J hat D gegen § 29 I 1 Nr. 6 lit. b BtMG verstoßen und damit eine, sogar
gesetzlich normierte Sorgfaltspflicht verletzt. Ebenfalls war es für D möglich, unter den
gegebenen Umständen aufgrund der allgemeinen Lebenserfahrung zu bedenken, dass eine
Injektion der Droge zu einer Verschlechterung des Gesundheitszustands und schließlich zum
Tode führen kann. Mithin war die tödliche Folge seines Handelns für den D auch objektiv
vorhersehbar.

c) Der Tod des J müsste dem D auch objektiv zurechenbar sein. Ein Erfolg ist objektiv
zurechenbar, wenn der Täter eine rechtlich missbilligte Gefahr schafft, welche sich im tat-
bestandlichen Erfolg realisiert (Wessels/Beulke/Satzger StrafR AT, 48. Aufl. 2018, Rn. 261).
Zwar hat D die Drogen besorgt und an J übergeben, eingenommen hat dieser sie jedoch
selbst. Damit könnte die Zurechnung des Erfolges (Tod) zu D unterbrochen sein.

Nach einhelliger Meinung soll das im Grundsatz der Fall sein, wenn es sich bei dem Opfer-
verhalten um eine eigenverantwortliche Selbstgefährdung handelt (BGHSt 32, 262 f. = NJW
1984, 1469; BGHSt 61, 21 ff. = NJW 2016, 176; BGHSt 59, 150 (167) = NJW 2014, 1680;
Wessels/Beulke/Satzger StrafR AT, 48. Aufl. 2018, Rn. 270). Nach welchem Maßstab sich die
Eigenverantwortlichkeit bestimmt, ist umstritten. Einerseits werden die Vorschriften über
den Schuldausschluss bei einer Fremdschädigung, namentlich §§ 19, 20, 35 StGB sowie § 3
JGG, herangezogen (Exkulpationslösung: MüKoStGB/Schneider, Münchener Kommentar
zum StGB, 3. Aufl. 2017, Vorbem. § 211 Rn. 38, 54 ff.). Andererseits wird darauf hingewie-
sen, dass es bei der Selbstgefährdung in der Sache um den Umgang mit eigenen Rechtsgütern
gehe und daher die Maßstäbe zur Wirksamkeit einer rechtfertigenden Einwilligung heran-
gezogen werden müssten (Einwilligungslösung: NK-StGB/Neumann, Nomos Kommentar
StGB, 5. Aufl. 2017, Vorbem. § 211 Rn. 64 f.). Mangels gegenteiliger Angaben im Sachverhalt

Erfolgsverursachung
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